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Bekanntmachungen des Landratsamtes  

 
163 Nachruf – Kreisrat Herr Markus Pflüger                

Nachruf 
 

Der Landkreis Eichstätt trauert um den am 13. August 2021 verstorbe-

nen Kreisrat Herrn 

Markus Pflüger 

 

Herr Pflüger gehörte seit 15. März 2020 dem Kreistag des Landkreises 

Eichstätt an. Während seiner Kreisratstätigkeit engagierte er sich für 

DIE LINKE als Mitglied im Sozialausschuss, im Jugendhilfeaus-

schuss sowie im Energiebeirat und als stellvertretendes Mitglied im 

Ausschuss für den ÖPNV und Mobilität, im Ausschuss für Tourismus 

und Wirtschaft sowie im Rechnungsprüfungsausschuss. 

 

Wir verlieren mit Herrn Pflüger einen engagierten und profilierten 

Kollegen, der vielseitig interessiert war und dem besonders die sozia-

len Themen sowie Belange von Menschen mit Behinderung am Her-

zen lagen.  

 

Der Landkreis Eichstätt dankt dem Verstorbenen für sein ehrenamtli-

ches und gewissenhaftes Engagement, das unseren Dank und unsere 

Anerkennung verdient. Wir werden Herrn Pflüger stets ein ehrendes 

Gedenken bewahren. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau, 

seinen beiden Kindern und allen Angehörigen.  

 

Eichstätt, im August 2021 

 

Für den Landkreis Eichstätt und die Mitglieder des Kreistages 

 

Alexander Anetsberger 

Landrat 

 

 

164  Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 

BayBO / Vollzug der Baugesetze; Neubau eines 35 m – 

Stahlgittermastes mit 2 Plattformen sowie Outdoortech-

nik auf Fundamentplatte 

 
Das Landratsamt Eichstätt hat die Fa. DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Pro-
dudktion Süd, Dingolfinger Straße 1, 81673 München, auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 2545 der Gemarkung Kösching, am 20.08.2021 folgende Baugenehmi-

gung (43 BVNr. 809-2020-B) erteilt: 
 

Neubau eines 35 m – Stahlgittermastes mit 2 Plattformen sowie Outdoor-

technik auf Fundamentplatte 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-

gabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformer-

satz zugelassenen* Form. 

  

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-

fochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 

Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-

schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

  

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulassung ei-

nes Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a Abs. 1 BauGB in der  

 

Fassung vom 27.08.1997 BGBl. I Seite 2141 ff). 

Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der Hauptsache 

die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

- * Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 

Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 

entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 

fällig. 
 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte Nachbarn vor-

handen. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der Möglichkeit des Art. 

A M T S B L A T T  
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66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, an Stelle einer Einzelzustel-

lung der Baugenehmigung an jeden Nachbarn/ Beteiligten die Baugenehmi-

gung durch öffentliche Bekanntmachung bekanntzugeben. Mit dem Tag der 

Bekanntmachung des verfügenden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für 

den Landkreis Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 
Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 

Eichstätt im Dienstleistungszentrum Lenting, 85101 Lenting, Bahnhofstraße 

16, Zimmer 3.033 und beim Markt Kösching, Marktplatz 1, 85092 Kösching, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Landratsamt Eichstätt, 20.08.2021 

Wamser 

165 Die Bundeswehr führt im Zeitraum vom 30.08.2021 bis 

03.09.2021 im Bereich Buxheim bis Pettenhofen eine 

Übung (Räumguttransport) durch.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über die 

Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 

Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung 

(ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die Ver-

ständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen für die 

Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 

übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 

Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-

ten. 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt   

 

166 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  

 Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. September 

2021 

 

1.  

Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Eichstätt 

wird in der Zeit von Montag, 06.09.2021 bis Freitag, 10.09.2021  

(20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszei-

ten 

 

(Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 

 

im Rathaus, Einwohnermeldeamt, Zimmer Nr. 001 EG, Marktplatz 

11, 85072 Eichstätt, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-

gehalten.  

Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 

ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 

Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-

lerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur 

überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen 

sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnis-

ses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-

lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 

Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetra-

gen ist. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die 

Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 

einen Wahlschein hat. 

 

2.  

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 

in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 

10.09.2021 bis 12:00 Uhr bei der Stadt Eichstätt (Rathaus, Einwohner-

meldeamt, Zimmer Nr. 001 EG) Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 

eingelegt werden. 

 

3.  

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhal-

ten spätestens bis zum 05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung samt 

Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer 

keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 

zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 

er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 

kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 

eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-

unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4.  

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 216 In-

golstadt durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-

bezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 

5.  

Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 

5.1  

eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 24.09.2021, 18:00 Uhr, im 

Rathaus, Einwohneramt, Zimmer Nr. 001 EG, Marktplatz 11, 85072 

Eichstätt schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-

nisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Er-

krankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwie-

rigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschien noch bis zum Wahl-

tag, 15:00 Uhr, beantragen. 

 

5.2  

eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der 

Bundeswahlordnung (bis zum Sonntag, 05.09.2021) oder die 

Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 

der Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 10.09.2021) ver-

säumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) 

genannten Fristen entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 

und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss 

des Wählerverzeichnisses erfahren hat 

 

Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 

bezeichneten Stellen noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, 

elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-

den. 

 

6.  

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstel-

lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

7.  

Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
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- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an 

die der Wahlbrief zu übersenden ist und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich 

überbracht. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr 

der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag 

vor der Wahl (Samstag, 25. September 2021), 12 Uhr, ein neuer 

Wahlschein erteilt werden. 

 

8.  

Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlbe-

rechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können 

diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung 

zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 

bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-

tritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen 

schriftlich zu versichern. 
 

9.  

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen ei-

ner Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich 

zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfs-

person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist 

auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtig-

ten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-

schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-

cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung o-

der Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder ver-

ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 

sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 

hat 

 

10.  

Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 

Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet wer-

den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr 

eingeht. 

 

11.  

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 

besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 

AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 

angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Eichstätt, 26.08.2021 

 

STADT EICHSTÄTT 

 

Elisabeth Gabler-Hofrichter  

Zweite Bürgermeisterin 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden    

 
167 Sparkasse Ingolstadt Eichstätt – Aufgebot von Sparkas-

senbüchern und sonstigen Sparurkunden  

Aufgebot von Sparkassenbüchern und sonstigen Sparurkunden 

 

Gemäß Art. 35 und 36 AGBGB wird hiermit auf Antrag der nachste-

hend aufgeführten Antragsteller der Inhaber des/der jeweiligen Spar-

kassenbuches/Sparurkunde aufgefordert, seine Rechte unter Vorle-

gung der Urkunde binnen drei Monaten bei der Sparkasse Ingolstadt 

Eichstätt anzumelden. Wird die Urkunde innerhalb dieser Frist nicht 

vorgelegt, so wird das jeweilige Sparkassenbuch/die jeweilige Sparur-

kunde durch Beschluss des Vorstandes für kraftlos erklärt. 

 

Antragsteller   Urkundennummer  

Franz Xaver Kaufmeier  3211715119  

 

Eichstätt, 13.08.2021 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 

Jürgen Wittmann - Vorstandvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


